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Regeste

Amts- und Rechtshilfe

Erwägungen

E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

E. 2
Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden der X._______ AG auferlegt. Dieser Betrag ist
innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.

E. 3
Dieses Urteil geht an: die X._______ AG (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) die
Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben) Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Michael
Beusch Keita Mutombo Versand:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


